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iRacp jiemlicp lebhafter 3)iSfuffion erpob bie Verfamm»
lung ben Antrag jum Vefcplufj mit bem SBunfcpe, bap
auc| bie anbern tpurgauifipen ©ewerbe» unb gadpbereine
biefeS îpema bepattbeln unb barüber Vefcplüffe faffen
motten.

®er SSerein patte nun nocp Stellung ju nehmen ju
bee bielumftrittenen grage eines eigenen Serein^
organeâ für ben fipweijerifepen ©ewerbe»
berein, fötit oïïett gegen eine Stimme berneinten bie
Stnmefenben bie iRi'tpliipfeit mtb Stotmenbigfeit eitte§
eigenen Vlatteê, inbem fie einesteils bie jepigen gewerb»
bidden Leitungen unb gacpbläter für bie Vebürfniffe
als genügenb eradpten, namentlich tbenn ipnen ber Sentral»
borftanb unb auep bie Seftionen mit ipren geiftigen
ißrobuften unterfiüpenb jur Seite fielen; anbernteilS,
inbem fie färbten, burcp ein einziges Vlatt mit mepr
ober weniger einfeitiger gewerbepolitifcper gärbung unter
ben fo mannigfaltigen gntereffengruppen beS Vereins
Reibungen unb Spaltungen perbor^urufen.

Würg. 8*9-")

(©ingefanbt.)

Seit längerer 3eit finb bon ^Sribaten unb Orts»
beworben Slcetplen 93eIeudE)tungen angeftrebt worben,
boep paben berfepiebene ®£plofionen ipre 3)urcpfüprung
bergögert. ^ngtbifdfjen paben berühmte franjöfiftpe unb
beutfepe Epemifer entbedt, baff eine Selbftent^ünbung
beS SlcetplenS unter Umftänben ftattfinben fönne unb
bat fobann bie Unterfucpung beS angewanbten EarbibS
ergeben, bap bie Selbftentgünbung nur burcp unreines
fiarbib berurfaept wirb, unb biefe Verunreinigung mit
SBaffer felbftentgünblicpe ©afe entwidelt unb gwar Si»
lijiumwafferftoff unb ißpoSpporwafferftoff. gn jebem
galle ift aber eine Selbftentjünbung nur möglich, fo»
balb eine SRifdpung bon Suft mit bem @aS ftattfinbet.
ES ift beSbalb bon größter Vebeutung, bap bei ber
^onfiruftion bon Slcetptenentwidlern bie ©egenwart bon
Suft in jeber ißpafe ber ©aSentwidlung auSgefdjloffen
fei, benn bie Slnwefenpeit bon Suft ift bie ftauptgefapr '

unb bie einzige mögliche llrfacpe für Ejplofionen, ba

geuer opne Suft niept entftepen fann.

®a nun feftgeftedt ift, bab mit luftleeren Entwidlern
unb einer nadpperigen epemifepen Reinigung beS ®afeS
niept nur jebe ©efapr bon Efplofion, fonbern auep jebe
Verunreinigung ber Suft auSgeppIoffen ift, ^at baS

föniglidtje SRinifterium für Vapern eine Verorbnung
erlaffen, bie mit bem 26. guli abpin berfügt, bab inner»
palb gapreSfrift alle Slpparate befeitigt werben müffen,
bie bor ber gnbetriebfepung niept luftleer gemalt werben
fönnen; bab fobann auep bie Sonftruftion in fid) bie
©arantie bieten mub, bab ïein b)öl;erer Ueberbrud als
eine Sltmofppäre unb leine Erwärmung über 100 ® C.

eintreten fönne, wie auep, bab bie Apparate auS ge»

nügenb ftarfem SRaterial, b. I). auS éeffelbïecp ober
Eifengup pergeftellt fein müffen, bie genügenbe ©arantie
gegen balbigès SDurcproften bieten unb ginnberlötungen
nidft gebulbet werben 2C. 3)iefe Verorbnung bedangt
eine geitweife ftaatlicpe (niept eine parteiifepe) gnfpeîtiôn
ber Apparate (wie jum Veifpiel bielerorts biejettige
ber Vtipableiter) unb bürfte fie audp für bie neue
begüglidje Verorbnung ber Scpweij als Sfîicptfcpnur
bienen, ba nur eine folepe Vertrauen ftdE) berfepaffen
unb ber allgemeinen Einbürgerung biefeS nüplicpen
©afeS für VeleucptungSjwede, SOtotorenbetrieb, wie für
Sodpgwede förberlicp fein faun, gaffe man bie Sacpe
an ber SBurgel unb erfeprede niept, eine Verorbnung
ju erlaffen, bie ade Vefürcptungen befeitigt unb llnbe»
rufene auSfcpliept,

Œittr $tih0i*|fmt in
(Sïorrefp.)

gn ber Stabt Qürid) wirb gegenwärtig ein Sfunft»
gewerbe eingeführt, welcpeS pier bis §ur Stunbe nocp
niemals ernftlidp betrieben würbe; es ift biefeS bie

Vilbgiefjerei in Vronge. SlllerbingS würben in giWiip
in früheren Reiten pi" unb wieber einzelne Vilbftücfe
gegoffen, fo j. V. im borigen gaprunbert bon gafob
Heller bie Vüfte ber Sfaturforf^er ©epnec unb $ecanbofle.
SiefeS gefepap jeboct) nur fo nebenbei; napeju alle in
$üricp ftepenben Vilbfäulen würben aufjerpalb ßürtdp
unb ^war meiftenS im SluSlaitbe, in i]3ariS, fötünepen
unb VJien angefertigt.

3)er in 3üridp burcp feine in neuerer gett geliefet»'

Dresdner Bohrmaschinenfabrik A.-G.
vormais Bernhard Fischer & Winsch, Dresden-A.

^Preislisten stellen gern 2511 Diensten, 1469

Spezialität:

Bohrmaschinen,
Drehbänke,

Fräsmaschinen,
eigener patentirter nniiber-

troÄener Construction.
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Nach ziemlich lebhafter Diskussion erhob die Versamm-
lung den Antrag zum Beschluß mit dem Wunsche, daß
auch die andern thurgauischen Gewerbe- und Fachvereine
dieses Thema behandeln und darüber Beschlüsse fassen
möchten.

Der Verein hatte nun noch Stellung zu nehmen zu
der vielumstrittenen Frage eines eigenen Vereins-
organes für den schweizerischen Gewerbe-
verein. Mit allen gegen eine Stimme verneinten die
Anwesenden die Nützlichkeit und Notwendigkeit eines
eigenen Blattes, indem sie einesteils die jetzigen gewerb-
lichen Zeitungen und Fachbläter für die Bedürfnisse
als genügend erachten, namentlich wenn ihnen der Central-
Vorstand und auch die Sektionen mit ihren geistigen
Produkten unterstützend zur Seite stehen; andernteils,
indem sie fürchten, durch ein einziges Blatt mit mehr
oder weniger einseitiger gewerbepolitischer Färbung unter
den so mannigfaltigen Interessengruppen des Vereins
Reibungen und Spaltungen hervorzurufen.'

(„Thurg. Ztg.")

Aretljten-Belenchtmtg.
(Eingesandt.)

Seit längerer Zeit sind von Privaten und Orts-
behörden Acetylen - Beleuchtungen angestrebt worden,
doch haben verschiedene Explosionen ihre Durchführung
verzögert. Inzwischen haben berühmte französische und
deutsche Chemiker entdeckt, daß eine Selbstentzündung
des Aeetylens unter Umständen stattfinden könne und
hat sodann die Untersuchung des angewandten Carbids
ergeben, daß die Selbstentzündung nur durch unreines
Carbid verursacht wird, und diese Verunreinigung mit
Wasser selbstentzündliche Gase entwickelt und zwar Si-
liziumwasserstoff und Phosphorwasserstoff. In jedem
Falle ist aber eine Selbstentzündung nur möglich, so-
bald eine Mischung von Lust mit dem Gas stattfindet.
Es ist deshalb von größter Bedeutung, daß bei der
Konstruktion von Acetylenentwicklern die Gegenwart von
Luft in jeder Phase der Gasentwicklung ausgeschlossen
sei, denn die Anwesenheit von Luft ist die Hauptgefahr
und die einzige mögliche Ursache für Explosionen, da

Feuer ohne Luft nicht entstehen kann.

Da nun festgestellt ist, daß mit luftleeren EntWicklern
und einer nachherigen chemischen Reinigung des Gases
nicht nur jede Gefahr von Explosion, sondern auch jede
Verunreinigung der Lust ausgeschlossen ist, hat das
königliche Ministerium für Bayern eine Verordnung
erlassen, die mit dem 26. Juli abhin verfügt, daß inner-
halb Jahresfrist alle Apparate beseitigt werden müssen,
die vor der Inbetriebsetzung nicht luftleer gemacht werden
können; daß sodann auch die Konstruktion in sich die
Garantie bieten muß, daß kein höherer Ueberdruck als
eine Atmosphäre und keine Erwärmung über 100 ° 0.
eintreten könne, wie auch, daß die Apparate aus ge-
nügend starkem Material, d. h. aus Kesielblech oder
Eisenguß hergestellt sein müssen, die genügende Garantie
gegen baldiges Durchrosten bieten und Zinnverlötungen
nicht geduldet werden w. Diese Verordnung verlangt
eine zeitweise staatliche (nicht eine parteiische) Inspektion
der Apparate (wie zum Beispiel vielerorts diejenige
der Blitzableiter) und dürfte sie auch für die neue
bezügliche Verordnung der Schweiz als Richtschnur
dienen, da nur eine solche Vertrauen sich verschaffen
und der allgemeinen Einbürgerung dieses nützlichen
Gases für Beleuchtungszwecke, Motorenbetrieb, wie für
Kochzwecke förderlich sein kann. Fasse man die Sache
an der Wurzel und erschrecke nicht, eine Verordnung
zu erlassen, die alle Befürchtungen beseitigt und Unbe-
rufene ausschließt.

Eine Kildgießevet in Zürich.
(Korresp.)

In der Stadt Zürich wird gegenwärtig ein Kunst-
gewerbe eingeführt, welches hier bis zur Stunde noch
niemals ernstlich betrieben wurde; es ist dieses die

Bildgießerei in Bronze. Allerdings wurden in Zürich
in früheren Zeiten hin und wieder einzelne Bildstücke
gegossen, so z. B. im vorigen Jahrundert von Jakob
Keller die Büste der Naturforscher Geßner und Decandolle.
Dieses geschah jedoch nur so nebenbei; nahezu alle in
Zürich stehenden Bildsäulen wurden außerhalb Zürich
und zwar meistens im Auslande, in Paris, München
und Wien angefertigt.

Der in Zürich durch seine in neuerer Zeit geliefet-

Onssàsr Lodririasàinsiàbrik /r.-Q.
vormà Zeriàrâ klLeà K V/msek,

DlsiQsisiz.. >>WWW>W> 1469
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ten Sircpengeläute üorteilpaft befannte ©locfergieBer
Hermann Süetfcpi in Aarau, welder nacp bent
Hinfcpiebe beg ©locfengieperg teller in Unter ft raB
(1894) bie bortige ©locfengieBerei übernommen pat
Beginnt nun in bief em ©efcpäfte mit ber ©rftellung
bon Silbmerfen in Sronge. ®ie erfte Arbeit foil in
ber Augfüprung ber bon Silbpauer ©ggenfcpmpler in
8üricp mobellierten Sären für bag Sunbegratgpaug in
Sern befielen. SDie für bie Silbgieperei notmenbigen
baulichen ©inricptungen, Sammgruben, Defense, finb
in UnterftraB oorpanben unb für einen fotiben, facf)=

gerechten Setrieb uttb funftgerec^te Augfûprung ber
übernommenen SBerfe bürgt ber Same beg erfahrenen
SSeifterg, melcper ben ©uB ber taufenbften ©locfe hinter
fich hat unb fdtjon manchem anbern Äunftmerfe bag
Seben gegeben hat. Slug feiner SEßerfftätte in Aarau ging
feiner $èit u. a. auch bie Seiterftatue beg gelben oon
äRurten, Subolf bon ©rlacp, in Sronge herbor.

Aßemt in ßüriep einmal eine SilbgieBerei befielt
unb man nicht mepr bom Auglanbe abhängig ift in
biefer Sicptung, fo mirb mohl manchem groffern unb
fleinern Silbmerfe für päpe unb Hochbauten gerufen
toerben.

$d)iucttct\ (»itd)cnvcd|t
3m ©ntmurfe gu einem eibgen. ©efe^e über ben

Snpalt unb bie Sefchrânïungen beg ©runbeigentumg,
toie er burch &en Sunbegrat feftgefteüt rnorben, lauten
bie Hauptpunlte folgenbermaBen :

„®ag ©igentum an ©rupb unb Soben erftreeft [ich
nach oben unb unten auf bem Suftraum unb bag @rb»

reich, foweit für beffen Augübung ein Sntereffe befteht.
@g umfaBt unter Sorbepalt ber gefeplitpen Scpranfen
alleg, mag auf bem Soben gepflangt ober gebaut ift,
fomie auch Quellen.

®ie ©rengen merbeit burch ©runbbueppläne unb
burch bie ©renggeiepen auf bem ©runbftücfe felbft an»
gegeben. Aßiberfprecpen fiep bie ©runbbueppläne unb
bie ©renggeiepen, fo roerben bie erfteren alg richtig Oer»

mutet.
3eber ©runbeigentümer ift berpflichtet, auf bag Se»

gehren feineg Nachbarn gur geftfteüung einer ungemiffen
©renge mitgumirfen, fei eg burcij Serichtigung ber ©runb»
buchpläne ober burch Anbringung Oon ©renggeiepen.

Stehen Sorrichtungen gur Abgrenzung groeier ©runb»
ftücfe, mie äRauem, Heden, 8äune, auf ber ©reuge, fo
toerben fie alg ARiteigentum ber beiben Nachbarn Oer»

mutet.
Sermenbet femanb gu einem Sau frembeg SRaterial

auf feinem Soben ober eigeneg Material auf frembem
Soben, fo mirb eg Seftanbteil beg ©runbftücfeg. ®er=
fenige, ohne beffen Aßillen bie Sermettbung ftattgefunben
hat, ift jeboep berechtigt, auf Soften beg anbern bie

Trennung beg fflîaterialg infomeit gu oerlangen, alg bieg

ohne unüerhältnigmäBige Scpäbigung möglich ift-
Sauten unb anbere Sorrichtungen, bie oon einem

©runbftücfe auf ein anbereg überragen (Ueberbau), oeç»
bleiben Seftanbteil beg erftern, menn beffen ©igentümer
auf beren Seftanb ein bingliches Secpt hat. 3)ag Secpt
auf ben Ueberbau mirb alg SDienftbarfeit in bag ©runb»
ïtuct) eingetragen. Aßirb gegen einen unberechtigten
Ueberbau nicht fofort bei Seginn beg Saueg ©infpraepe
erhoben, fo fann ber Sichter, menn bie Umftänbe eg

rechtfertigen, bem Ueberbauenben auf fein Serlangen,
gegen ©ntfehäbigung mit Kapital ober Sente, bag Secpt
auf ben Ueberbau ober bag ©igentum am Soben gu=

fprechen.
Sauten unb anbere Sorrichtungen, bie auf frembem

Soben eingegraben, aufgemauert ober fonftmie bauerttb

mit bem ©runbftücf oerbunben finb, fönnen einen be=

fonbern ©igentümer haben, menn ihr Seftanb alg Sienfi»
barfeit in bag ©runbbuch eingetragen ift.

Hütten, Suben, Saracfeh, Schöpfe unb bergletcpen
behalten, menn fie ohne Abficpt bleibenber Serbinbung
auf frembem Soben aufgerichtet finb, ipren befonbern
©igentümer.

Aßirb femanb baburch, baB ein ©runbeigentümer
fein ©igentumgreept überfepreitet, gefepäbigt ober mit
Schaben bebropt, fo ïann er auf Sefeitigung ber Ser»
lepung ober Sorteprung gum Scpuge gegen bropenben
Schaben unb auf Scpabenerfap ïlagen. Sorbepalteu
bleiben bie öffentlich-rechtlichen Sorfcpriften gum Scpupe
oon fßerfonen unb ©igentum.

Sebermann ift oerpflicptet, bei ber Augübung feineg
©igentumg, mie namentlich bei bem auf bem ©runbftücf
betriebenen ©emerbe, fiep aller fcpäbigeuben Augfcpreit»
ungen gegenüber bem ©igentum beg Satpbarg gu ent»

palten. Serboten finb namentlich alle übermäpigen unb
naep Sage unb Sefcpaffenpeit ber ©runbftücfe ober naep

Ortggebraucp niept gerechtfertigten ©inmirïungen mit
Saucp ober SuB, fcpäblicpen ober läftigen fünften, Särm
ober ©rfepütterungen.

Sei ©rabungett unb Sauten barf ber ©igentümer
bie nacpbarlicpen ©runbftücfe niept baburcp fcpäbigen,
baB er ipr ©rbreiep in Semegung bringt ober Oorpanbene
Sorricptungen beeinträchtigt. 35ie gefifepung ber Ab»
ftänbe, bie bei ©rabungen unb Sauten gu beobachten
finb, bleibt Sacpe beg fantonalen Secpteg. Ueberbieg
finb bie Äatitone befugt, Sauüorfcpriften aufguftellen
unb hierbei gu beftimmen, baB Scpeibemauern unb öpn»
liepe Sorricptungen auf bie ©renglinie gefept merben
bürfen, unter Sorbepalt ber ©ntfcpäbigunggpflicpt ober
beg ©infaufgreepteg beg Sacpbarn.

Ueberragenbe Aefte unb ABurgeln !ann ber Sacpbar,
menn fie fein ©igentum fcpäbigen unb auf feine Sefcpmerbe
pin niept binnen angemeffener grift befeitigt merben,
tappen unb für fiep behalten. $)ulbet ein ©runbeigen»
tümer bag Ueberragen Oon Aeften auf bebauten ober
überbauten Soben, fo pat er ein Secpt auf bie an ipnen
maepfenben grüepte (Anrieg).

Sacpe beg tantonalen Secpteg bleibt eg, für An»

pflangungen naep ber Art ber Sffoosung unb beg ©runb»
ftücfeg beftimmte Abftänbe Oom nacpbarlicpen ©runb»
tücf üorgufepreiben ober ben ©runbeigentümer gu Oer»

jfliepten, bag Uebergreifen Oon Aeften ober Aßurgeln
ru^ttragenber Säume gu geftatten. Aucp in lepterem

galle pat ber ©runbeigentümer bag Secpt auf ben
Anrieg.

geber ©runbeigentümer ift oerpflicptet, bag Aßaffer,
bag oon bem oberhalb liegenben ©runbftücf natürlicher»
meife abftieBt, mie QueUmaffer, Segenmaffer ober Scpnee»
fcpmelge, aufgunepmen. ©ine Abänberung beg natür»
liepen Ablaufg barf feiner gum Scpaben beg anbern
oornepmeu. S)ag für bag untere ©runbftücf nötige
Abmaffer barf biefent nur infomeit entgegen merben,
alg eg für bag obere ©runbftücf entbeprlicp ift.

geber ©runbeigentümer ift gepalten, bie SDurcpleitung
oon Srunnen, ®rainierröpren unb bergleicpen, fomie
Oon eleftrifcpen ober» ober unterirbifepen ßeitungen gegen
OoKe ©utfcpäbiguug für ben baburcp üerurfaepten Scpaben

gu geftatten, fann aber oerlangen, baB auf feine gnter»
effen in billiger Aöeife Sücfficpt genommen merbe. Aenbern
fiep bie Serpältniffe, fo fann ber Selaftete eine feinen
Sntereffen entfprecpenbe Serlegung ber Seitung üerlangen,
beren Soften naep ©rmeffen beg Sicpterg unter bie Se»

teiligten gu oerteilen finb. Solcpe ©urcplettungen finb
auf Serlangen unb auf Soften beg Seredptigten in bag
©runbbuep einzutragen.

(Scblufs folgt.)
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ten Kirchengeläute vorteilhaft bekannte Glockengießer
Hermann Rüetschi in Aarau, welcher nach dem
Hinschiede des Glockengießers Keller in Unter st raß
(1894) die dortige Glockengießerei übernommen hat,
beginnt nun in diesem Geschäfte mit der Erstellung
von Bildwerken in Bronze. Die erste Arbeit soll in
der Ausführung der von Bildhauer Eggenschwyler in
Zürich modellierten Bären für das Bundesratshaus in
Bern bestehen. Die für die Bildgießerei notwendigen
baulichen Einrichtungen, Dammgruben, Oefen.zc. sind
in Unterstraß vorhanden und für einen soliden, fach-
gerechten Betrieb und kunstgerechte Ausführung der
übernommenen Werke bürgt der Name des erfahrenen
Meisters, welcher den Guß der tausendsten Glocke hinter
sich hat und schon manchem andern Kunstwerke das
Leben gegeben hat. Aus seiner Werkstätte in Aarau ging
seiner Zeit u. a. auch die Reiterstatue des Helden von
Murten, Rudolf von Erlach, in Bronze hervor.

Wenn in Zürich einmal eine Bildgießerei besteht
und man nicht mehr vom Auslande abhängig ist in
dieser Richtung, so wird wohl manchem größern und
kleinern Bildwerke für Plätze und Hochbauten gerufen
werden.

Schweizer. Sachenrecht.
Im Entwürfe zu einem eidgen. Gesetze über den

Inhalt und die Beschränkungen des Grundeigentums,
wie er durch den Bundesrat festgestellt worden, lauten
die Hauptpunkte folgendermaßen:

„Das Eigentum an Grupd und Boden erstreckt sich

nach oben und unten auf dem Luftraum und das Erd-
reich, soweit für dessen Ausübung ein Interesse besteht.
Es umfaßt unter Borbehalt der gesetzlichen Schranken
alles, was aus dem Boden gepflanzt oder gebaut ist,
sowie auch die Quellen.

Die Grenzen werden durch die Grundbuchpläne und
durch die Grenzzeichen auf dem Grundstücke selbst an-
gegeben. Widersprechen sich die Grundbuchpläne und
die Grenzzeichen, so werden die ersteren als richtig ver-
mutet.

Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, auf das Be-
gehren seines Nachbarn zur Feststellung einer ungewissen
Grenze mitzuwirken, sei es durch Berichtigung der Grund-
buchpläne oder durch Anbringung von Grenzzeichen.

Stehen Vorrichtungen zur Abgrenzung zweier Grund-
stücke, wie Mauern, Hecken, Zäune, auf der Grenze, so

werden sie als Miteigentum der beideu Nachbarn ver-
mutet.

Verwendet jemand zu einem Bau fremdes Material
auf seinem Boden oder eigenes Material auf fremdem
Boden, so wird es Bestandteil des Grundstückes. Der-
jenige. ohne dessen Willen die Verwendung stattgefunden
hat, ist jedoch berechtigt, auf Kosten des andern die

Trennung des Materials insoweit zu verlangen, als dies
ohne unverhältnismäßige Schädigung möglich ist.

Bauten und andere Vorrichtungen, die von einem

Grundstücke auf ein anderes überragen (Ueberbau), vex-
bleiben Bestandteil des erster», wenn dessen Eigentümer
auf deren Bestand ein dingliches Recht hat. Das Recht
aus den Ueberbau wird als Dienstbarkeit in das Grund-
buch eingetragen. Wird gegen einen unberechtigten
Ueberbau nicht sofort bei Beginn des Baues Einsprache
erhoben, so kann der Richter, wenn die Umstände es

rechtfertigen, dem Ueberbauenden auf sein Verlangen,
gegen Entschädigung mit Kapital oder Rente, das Recht

auf den Ueberbau oder das Eigentum am Boden zu-
sprechen.

Bauten und andere Vorrichtungen, die auf fremdem
Boden eiugegraben, aufgemauert oder sonstwie dauernd

mit dem Grundstück verbunden sind, können einen be-

sondern Eigentümer haben, wenn ihr Bestand als Dienst-
barkeit in das Grundbuch eingetragen ist.

Hütten, Buden, Baracken, Schöpfe und dergleichen
behalten, wenn sie ohne Absicht bleibender Verbindung
auf fremdem Boden aufgerichtet sind, ihren besondern
Eigentümer.

Wird jemand dadurch, daß ein Grundeigentümer
sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit
Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Ver-
letzung oder Vorkehrung zum Schutze gegen drohenden
Schaden und aus Schadenersatz klagen. Vorbehalten
bleiben die öffentlich-rechtlichen Vorschriften zum Schutze
von Personen und Eigentum.

Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines

Eigentums, wie namentlich bei dem auf dem Grundstück
betriebenen Gewerbe, sich aller schädigenden Ausschreit-
ungen gegenüber dem Eigentum des Nachbars zu ent-
halten. Verboten sind namentlich alle übermäßigen und
nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach

Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen mit
Rauch oder Ruß, schädlichen oder lästigen Dünsten, Lärm
oder Erschütterungen.

Bei Grabungen und Bauten darf der Eigentümer
die nachbarlichen Grundstücke nicht dadurch schädigen,
daß er ihr Erdreich in Bewegung bringt oder vorhandene
Vorrichtungen beeinträchtigt. Die Festsetzung der Ab-
stände, die bei Grabungen und Bauten zu beobachten
sind, bleibt Sache des kantonalen Rechtes. Ueberdies
sind die Kantone befugt, Bauvorschriften aufzustellen
und hierbei zu bestimmen, daß Scheidemauern und ähn-
liche Vorrichtungen auf die Grenzlinie gesetzt werden
dürfen, unter Vorbehalt der Entschädigungspflicht oder
des Einkaufsrechtes des Nachbarn.

Ueberragende Aeste und Wurzeln kann der Nachbar,
wenn sie sein Eigentum schädigen und auf seine Beschwerde
hin nicht binnen angemessener Frist beseitigt werden,
kappen und für sich behalten. Duldet ein Grundeigen-
tümer das Ueberragen von Aesten auf bebauten oder
überbauten Boden, so hat er ein Recht aus die an ihnen
wachsenden Früchte (Anries).

Sache des kantonalen Rechtes bleibt es, für An-
Pflanzungen nach der Art der Pflanzung und des Grund-
stückes bestimmte Abstände vom nachbarlichen Grund-
tück vorzuschreiben oder den Grundeigentümer zu ver-
Pichten, das Uebergreifen von Aesten oder Wurzeln
ruchttragender Bäume zu gestatten. Auch in letzterem

Falle hat der Grundeigentümer das Recht auf den
Anries.

Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, das Waffer,
das von dem oberhalb liegenden Grundstück natürlicher-
weise abfließt, wie Quellwasser, Regenwaffer oder Schnee-
schmelze, aufzunehmen. Eine Abänderung des natür-
lichen Ablaufs darf keiner zum Schaden des andern
vornehmen. Das für das untere Grundstück nötige
Abwasser darf diesem nur insoweit entzogen werden,
als es für das obere Grundstück entbehrlich ist.

Jeder Grundeigentümer ist gehalten, die Durchleitung
von Brunnen, Drainierröhren und dergleichen, sowie
von elektrischen ober- oder unterirdischen Leitungen gegen
volle Entschädigung für den dadurch verursachten Schaden

zu gestatten, kann aber verlangen, daß aus seine Inter-
essen in billiger Weise Rücksicht genommen werde. Aendern
sich die Verhältnisse, so kann der Belastete eine seinen

Interessen entsprechende Verlegung der Leitung verlangen,
deren Kosten nach Ermessen des Richters unter die Be-
teiligten zu verteilen sind. Solche Durchleitungen sind
auf Verlangen und auf Kosten des Berechtigten in das
Grundbuch einzutragen.

(Schluß folgt.)
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